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Beachte

Beschwerde gegen vorstehende Entscheidung wurde abgelehnt; VwGH vom 25.02.2002, Zl.: 2002/04/0009-3

Rechtssatz

Unstrittig ist, dass die vom Berufungswerber mit verwaltungsstrafrechtlicher Haftung vertretene Gesellschaft zur

Tatzeit nur über die Gewerbeberechtigungen (Handwerke) "Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger" sowie

"Schädlingsbekämpfer - eingeschränkt auf Nagetiere, Taubenabwehr und Schadinsekten in Gebäuden" verfügte. Der

Berufungswerber bekämpft, was die Annahme der Tatbestandsmäßigkeit in allen Fakten anbelangt, jedoch die

Rechtsbeurteilung. Zu dieser hat die belangte Behörde im angefochtenen Straferkenntnis, unter Wiedergabe von hier

maßgeblich gewesenen Rechtsvorschriften (§ 44a Z.2 VStG), ausgeführt:

"Auf der gegenständlichen Homepage und somit gegenüber einem größeren Personenkreis erläuterte die Firma P

GmbH, welche Tätigkeiten sie im Einzelnen mit Facilitiy Management meint und bot so die von ihrer

Gewerbeberechtigung nicht umfassten Tätigkeiten an.

Zum Vorbringen des Beschuldigten, dass die Firma P GmbH "Facility Management" anbiete, nicht jedoch die einzelnen

auf der gegenständlichen Homepage angeführten Leistungen, wird ausgeführt, dass es auf dieser Homepage keinerlei

Hinweis auf eine Weitergabe von Leistungen an andere Firmen bzw. die Ausübung von Nebenrechten gab. Außerdem

brachte der Beschuldigte gleichzeitig vor, dass Facility-Management auch die einzelnen in der Home Page angeführten

Leistungen umfassen würde. Eine Gewerbeanmeldung lautend auf Facility-Management sei jedoch nicht möglich, da

dies dem Genauigkeitsgebot des § 339 Abs.2 GewO widersprechen würde.

Der Beschuldigte hatte die PGicht, sich über die auf dem Gebiete seines Berufes erlassenen Vorschriften - bei der

Ausübung von gewerblichen Tätigkeiten über die Bestimmungen der GewO - zu informieren. Die Glaubhaftmachung

iSd § 5 Abs.1 VStG, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden triHt, ist ihm durch sein oa.

Vorbringen nicht gelungen und daher auch die subjektive Tatseite als gegeben zu erachten."

Diesen Erwägungen der belangten Behörde hat der Berufungswerber im Wesentlichen entgegengesetzt:

"Aufgrund der vorhandenen Gewerbeberechtigungen ist der Berufungswerber berechtigt, sämtliche dem

umfangreichen Berufsbild des Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigers unterliegende Reinigungstätigkeiten sowie

sämtliche dem Berufsbild des Schädlingsbekämpfers - eingeschränkt auf Nagetiere, Taubenabwehr und Schadinsekten

- unterliegenden Tätigkeiten durchzuführen. Die Firma P GmbH. bietet im Rahmen ihrer vorhandenen

Gewerbeberechtigungen Facility-Management an, nicht jedoch die einzelnen in der Homepage www....at vom

29.09.2000 angeführten Leistungen, welche nun Gegenstand der vorgeworfenen Verwaltungsübertretungen sind.

Der Berufungswerber hat bereits in seiner Stellungnahme vom 12.02.2001 angeführt, dass die einzelnen in der

Homepage vom 29.09.2000 angeführten Leistungen selbstverständlich extern an die entsprechenden zuständigen
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Firmen - welche auch tatsächlich im Besitz einer entsprechenden Gewerbeberechtigung sind - weitergegeben werden,

für den Fall, dass diese tatsächlich durchgeführt werden müssten.

Wenn die Verwaltungsbehörde in ihrem Straferkenntnis diesbezüglich ausführt, dass es auf dieser Homepage keinerlei

Hinweis auf eine Weitergabe von Leistungen an andere Firmen gab, so wird vorgebracht, daß ein solcher Hinweis auch

nicht erforderlich ist, da die Firma P GmbH. ja nicht die in der Homepage angeführten Leistungen - welche Gegenstand

der vorgeworfenen Verwaltungsübertretungen sind - angeboten oder ausgeübt hat, sondern lediglich - wie bereits

vorhin erwähnt - Facility-Management angeboten hat.

Was unter dem FachbegriH Facility-Management zu verstehen ist, hat der Berufungswerber ebenfalls in seiner

Stellungnahme vom 12.02.2001 ausführlich dargelegt.

Entscheidungsrelevant und sowohl in der Stellungnahme vom 12.02. als auch in der Stellungnahme vom 29.03.2001

bereits ausdrücklich vorgebracht, ist die Tatsache, daß eine Gewerbeanmeldung, lautend auf Facility-Management

überhaupt nicht möglich ist, da dies dem Genauigkeitsgebot des § 339 Abs.2 Gewerbeordnung widersprechen würde.

Nachdem die Firma P GmbH. lediglich Facility-Management anbietet, aber eine Gewerbeanmeldung lautend auf

Facility-Management überhaupt nicht möglich ist, kann auch eine Subsumtion unter den § 366 Abs.1 Z.1

Gewerbeordnung in Verbindung mit § 1 Abs.4 Gewerbeordnung keinesfalls erfolgen."

Dieses Vorbringen vermag jedoch nicht daran zu rütteln, dass die belangte Behörde - mit Ausnahme zum Faktum 1. -

die Tatbestandsmäßigkeit zu Recht angenommen hat.

Allseitig unstrittig kennt die Gewerbeordnung (derzeit jedenfalls) keine Gewerbeberechtigung "Facility-Management".

Die rechtliche Einordnung der vom Berufungswerber unstrittig iSd § 1 Abs.4 GewO - über ein vom zweiten Satz dieser

Bestimmung absichtsvoll erfasstes Massenmedium - angebotenen "Leistungen" (= Tätigkeiten der involvierten

Gesellschaft als Dienstleistungsgewerbetreibender iSd § 36 GewO) musste daher, wie von der belangten Behörde

vorgenommen, anhand der vom Regime der Gewerbeordnung insgesamt als Gewerbe erfassten und geregelten, nur

der befugten Ausübung aus dem Blickwinkel des § 366 Abs.1 Z.1 GewO vorbehaltenen, Tätigkeiten erfolgen. Dem

danach erzielten, spruchgemäß in den Fakten 2. bis 8. kondensierten Ergebnis ist nicht entgegenzutreten.

Es hat nämlich, wie von der belangten Behörde schon zutreHend ausgeführt, der Berufungswerber verabsäumt, im

massenmedialen Angebot der Leistungen via Homepage Hinweise aufzunehmen, die für den ins Auge gefassten

Kundenkreis unmissverständlich verdeutlicht hätten, dass die der Gesellschaft als Anbieter nicht zustehenden, weil

von ihren Gewerbeberechtigungen eben nicht abgedeckten Leistungen durch andere bzw. durch welche befugte

Gewerbetreibende (im Falle eines Vertragsschlusses) erbracht werden. Vielmehr war vorliegend das inkriminierte

Anbieten so gestaltet, dass die fremden Gewerbe für sich allein erfasst wurden, dh. unter objektiven Gesichtspunkten

die Eignung hatten, in der ÖHentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass eine unter den Wortlaut der Ankündigung

fallende gewerbliche Tätigkeit entfaltet werde (vgl VwGH 31.3.1992, 91/04/0299).

Ein Hinweis mit der gebotenen Eindeutigkeit hätte allenfalls (nur) dann nicht dem Homepage-Angebot hinzugefügt

werden brauchen, wenn der Berufungswerber/die Gesellschaft als "Generalunternehmer" iSd § 36 Abs.1 iVm § 33 Z.3

GewO aufgetreten wäre. Die Inanspruchnahme dieses in der Gewerbeordnung verhältnismäßig neuen Rechtes hätte

allerdings zur unverzichtbaren Voraussetzung gehabt, dass klar und unmissverständlich das "Anbieten eines

Gesamtauftrages" formuliert worden wäre, freilich unter Hinzufügung der von dieser Vorschrift normierten -

zwingenden - Einschränkung. Vor diesem Hintergrund hatte in der Rechtsbeurteilung auch die Erwägung hinsichtlich

der zulässigen Ausübung von Nebenrechten nach § 33 Z2 iVm § 36 GewO von vornherein außer Betracht zu bleiben

(Vorarbeiten, Vollendungsarbeiten) einerseits, und vermag andererseits den Berufungswerber nicht zu exkulpieren,

wenn er nun ausführt, dass die einzelnen in der Homepage vom 29. September 2000 angeführten Leistungen

"selbstverständlich extern an die entsprechenden zuständigen Firmen - welche auch tatsächlich im Besitz einer

entsprechenden Gewerbeberechtigung sind - weitergegeben werden, für den Fall, dass diese tatsächlich durchgeführt

werden müssten". Ihm ist entgegenzuhalten, dass diese Hinweise in

der Homepage, wie dargelegt, eben nicht enthalten gewesen sind.

Zusammenfassend war daher, bezogen auf die Fakten 2. bis 4., 5. a und b, 6. bis 8., die Berufung zu verwerfen. Die

vom Berufungswerber vermissten "umfassenden Nachforschungen" darüber, welche Leistungen begriNich vom

Facility-Management abgedeckt seien, waren weder von der belangten Behörde noch vom Tribunal zu führen.
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Der Schuldspruch zu Faktum 1. hingegen war aufzuheben (und diesbezüglich die Einstellung zu verfügen), weil nach

AuHassung des Tribunals der eindeutige rechtliche Schluss von dem als "Leistung" resp. Tätigkeit angebotenen Facility-

Management auf das Gewerbe des "Baumeisters" in dieser, vom Schuldspruch so vorgenommenen Striktheit - auch

nicht im Lichte des § 202 Abs.2 GewO und des dort genannten "Projektmanagements" - aus dem Blickwinkel des

Straftatbestandes gemäß § 366 Abs.1 Z.1 GewO nicht zulässig ist.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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